
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Archive
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 24.04.2024

01.01.65 - 24.04.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Bernath, Magdalena
Flückiger, Bernadette
Gerber, Marlène
Gilg, Peter
Gökce, Melike
Heer, Elia
Kuhn, Sarah
Meyer, Luzius
Schär, Suzanne
Zumofen, Guillaume

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Bernath, Magdalena; Flückiger, Bernadette; Gerber, Marlène; Gilg,
Peter; Gökce, Melike; Heer, Elia; Kuhn, Sarah; Meyer, Luzius; Schär, Suzanne; Zumofen,
Guillaume 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Archive , 1966 - 2023.
Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 24.04.2024.

01.01.65 - 24.04.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Privatrecht

1Wirtschaft
1Wirtschaftspolitik

1Wettbewerb

1Gesellschaftsrecht

2Bildung, Kultur und Medien
2Bildung und Forschung

2Forschung

3Kultur, Sprache, Kirchen

3Kulturpolitik

6Kirchen und religionspolitische Fragen

9Archive, Bibliotheken, Museen

16Film

01.01.65 - 24.04.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
EFK Eidgenössische Finanzkontrolle
ETH Eidgenössische Technische Hochschule
WBK-SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
SNF Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen

Forschung
GPDel Geschäftsprüfungsdelegation
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
NFP Nationales Forschungsprogramm
MWST Mehrwertsteuer
BBL Bundesamt für Bauten und Logistik
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
SBK Schweizerische Bischofskonferenz
FIFG Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation
RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz
BFI Politikbereich „Bildung, Forschung und Innovation“
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
SLA Schweizerisches Literaturarchiv
NIKE Nationale Informationsstelle für Kulturgütererhaltung
SLB Schweizerische Landesbibliothek
BAR Schweizerisches Bundesarchiv
BGA Bundesgesetz über die Archivierung
Pro Helvetia Öffentlich-rechtliche Stiftung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
NGH Neue Helvetische Gesellschaft
BAK Bundesamt für Kultur

DFF Département fédéral des finances
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CDF Contrôle fédéral des finances
EPF École polytechnique fédérale
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
DFI Département fédéral de l'intérieur
SEFRI Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
FNS Fonds national suisse de la recherche scientifique
DélCDG Délégation des Commissions de gestion
SSR Société suisse de radiodiffusion
PNR Programme national de recherche
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
CDES Conférence des évêques suisses
LERI Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
LOGA Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
FRI domaine politique „Formation, recherche et innovation“
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national
ALS Archives littéraires suisses
NIKE Centre national d'information sur le patrimoine culturel
BN Bibliothèque national suisse
AFS Archives fédérales suisses
LAr Loi fédérale sur l'archivage
Pro Helvetia Fondation de droit public de la Confédération suisse
NSH Nouvelle Société Helvétique
OFC Office fédéral de la culture

01.01.65 - 24.04.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



01.01.65 - 24.04.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung seines Entwurfs zum Bundesgesetz über die
Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981
empfahl der Bundesrat ein Postulat Schneider Schüttel (sp, FR) zur Abschreibung. Das
Postulat hatte den Bundesrat beauftragt, zu prüfen, inwiefern Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen bei der Suche nach ihren Guthaben auf Sparheften unterstützt
werden können. Der Gesetzesentwurf – als indirekter Gegenvorschlag zur
Wiedergutmachungsinitiative – erfülle laut dem Bundesrat das Anliegen des Postulats,
da er vorsehe, dass insbesondere die kantonalen Archive auf Ersuchen hin abklären, ob
in ihren Aktenbeständen Informationen über allfällige Sparguthaben von Betroffenen
enthalten sind. Bei allfälligen Hinweisen auf ebensolche Sparguthaben sollen die
betroffenen Personen oder ihre Rechtsnachfolger die erforderlichen Abklärungen
unentgeltlich vornehmen können. Der Nationalrat schrieb das Postulat daher im Juni
2016 ab. 1

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
ELIA HEER

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

A travers un postulat, Thomas de Courten (svp/udc, BL) a chargé le Conseil fédéral
d'évaluer les potentiels de réduction des obligations de documentation et d'archivage
pour les entreprises. Il estime qu'une coordination affinée et un échange de données
entre les autorités cantonales et fédérales permettraient de réduire drastiquement les
coûts de réglementation liés à la documentation et à l'archivage. Le Conseil fédéral,
bien que conscient de la charge administrative pour les entreprises, a proposé de
rejeter le postulat. Premièrement, il relève que l'archivage et la documentation ont
aussi un rôle positif pour les entreprises. La préservation de certaines pièces a déjà
permis à des entreprises de se défendre dans de nombreux cas. Deuxièmement,
plusieurs évolutions législatives ont pris en compte cette réalité. Il est possible de citer,
par exemple,  la révision du droit comptable, l'ordonnance concernant la tenue et la
conservation des livres de comptes et l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). Troisièmement, le Conseil fédéral a estimé que les ressources
nécessaires pour un tel examen seraient disproportionnées. Il encouragerait donc
plutôt une enquête ciblée sur des thématiques précises. Le dernier mot est revenu au
Conseil national qui a adopté le postulat par 139 voix contre 51. 2

POSTULAT
DATUM: 07.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Gesellschaftsrecht

Le Conseil fédéral a présenté son rapport sur le postulat de Courten (udc, BL) adopté
en mars 2017. Ce postulat vise la réduction des obligations d’archivage et de
documentation des entreprises. Il propose notamment une meilleure coordination
entre les autorités cantonales et fédérales. Le rapport a été établi par le SECO. Il
mentionne 194 prescriptions en matière de documentation et d’archivage, et souligne
la possibilité de simplification pour 29 de ces prescriptions. Pour être précis, le rapport
pointe du doigt les doublons, et souligne que la nouvelle politique suisse des données
permettrait de réduire la charge administrative. En outre, l’adoption du postulat 16.4011
du groupe libéral-radical devrait mettre en évidence les potentiels d’allégements
administratifs grâce à la suppression de doublons dans la récolte des données, au
niveau cantonal et fédéral. 3

BERICHT
DATUM: 27.09.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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Les deux chambres ont validé le classement du postulat sur la réduction des
obligations d’archivage et de documentation des entreprises à la suite de la
publication du rapport du Conseil fédéral. 4

POSTULAT
DATUM: 14.09.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Forschung

Hannes Germann (svp, SH) verlangte mittels Postulat vom Bundesrat, die Aufnahme der
Digitalisierung naturwissenschaftlicher Sammlungen in die BFI-Botschaft 2021-2024
zu prüfen. Konkret forderte er, dass eine nationale Strategie und personelle und
finanzielle Ressourcen zur Digitalisierung naturwissenschaftlicher Sammlungen
geschaffen würden. 
Der Bundesrat lehnte die Forderung ab, indem er argumentierte, dass die
Verantwortung für die Sammlungsobjekte, welche das Aufarbeiten und
Verfügbarmachen sowie deren Finanzierung einschliesst, bei den Leitungsgremien der
Museen und Hochschulen sowie ihren Trägern und Trägerinnen liege. Die Träger und
Trägerinnen der Museen seien ausser bei den Museen des Bundes vorwiegend die
Kantone und die Gemeinden. Bei den Hochschulen und den Universitäten liege die
Verantwortung bei deren Leitungsgremien. Eine Finanzierung der Digitalisierung und
Zugänglichmachung über die BFI-Botschaft 2021-2024 schloss der Bundesrat gänzlich
aus, da keine direkte Zuständigkeit des Bundes bestehe. 
In der Herbstsession 2019 wies der Ständerat das Postulat der WBK-SR zur Vorberatung
zu. Die Kommission beschloss ohne Gegenstimme, das Postulat zur Annahme zu
empfehlen. Sie hielt dabei fest, dass die Finanzierung unter Einhaltung des
Subsidiaritätsprinzips und in enger Absprache mit den Kantonen erfolgen müsste. 
In der ständerätlichen Debatte bat Guy Parmelin – obwohl die WBK-SR das Postulat um
das Subsidiaritätsprinzip ergänzt hatte – weiterhin um Ablehnung des Postulates. Er
betonte noch einmal, dass die Verantwortung für die Aufarbeitung der betroffenen
Objekte bei den Verantwortlichen der Museen und der Hochschulen sowie den
Kantonen liege, lediglich bei den Sammlungen der beiden ETH und bei den
Bundesmuseen sei die Eidgenossenschaft zuständig. 
Der Ständerat nahm das Postulat entgegen des bundesrätlichen Antrages einstimmig
an. 5

POSTULAT
DATUM: 19.12.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER

Das Gosteli Archiv in Ittigen bei Bern beherbergt die Sammlung zur Geschichte der
schweizerischen Frauenbewegung. Seit einigen Jahren kämpfte die Stiftung, der das
Archiv gehört, mit finanziellen Schwierigkeiten. Aufgrund dieser Schwierigkeiten hatten
fünf Parlamentarierinnen je ein gleichlautendes Postulat eingereicht, in welchem sie
den Bundesrat aufgefordert hatten, in einem Bericht den Fortbestand des Archivs
zusammen mit dem Kanton Bern und allenfalls weiteren Institutionen zu klären und
aufzuzeigen, mit welchen gesetzlichen Grundlagen eine subsidiäre Finanzierung durch
den Bund erfolgen könnte. In seinem Postulatsbericht stellte der Bundesrat drei
Lösungen vor. So könnte die Stiftung einerseits im Rahmen des FIFG beim SBFI eine
subsidiäre Finanzierung beantragen. Alternativ wären die teilweise oder die komplette
Integration des Archivs in den Bestand des BAR denkbar.
Die WBK-NR beschloss im Anschluss an diesen Bericht, eine Motion einzureichen und
den Bundesrat zu beauftragen, in der BFI-Botschaft 2021-2024 den Betrag von CHF 4
Mio. für die Gosteli-Stiftung aufzunehmen. Um die Gosteli-Stiftung zu sichern und in
eine für Bildung und Wissenschaft nachhaltig nutzbare Institution zu überführen, seien
gemäss Schätzung des Stiftungsrats finanzielle Mittel von jährlich total CHF 2 Mio.
notwendig. Die restliche Finanzierung würde über den Kanton Bern und Drittmittel
sichergestellt, so die WBK-NR.
Der Bundesrat erläuterte in seiner Stellungnahme, dass die Stiftung unterdessen beim
SBFI ein Gesuch eingereicht habe, nun sei der Schweizerische Wissenschaftsrat daran,
zuhanden des SBFI alle für die Finanzierungsperiode 2021-2024 erhaltenen Gesuche zu
prüfen. Diese Prüfung müsse nun abgewartet werden. Der Bundesrat beantragte
entsprechend die Ablehnung der Motion.
Der Nationalrat beugte sich im Sommer 2020 über das Geschäft. Matthias Aebischer
(sp, BE) erläuterte, dass die grundsätzliche Unterstützung der Gosteli-Stiftung in der
WBK-NR unbestritten war. Beim richtigen Vorgehen sei man sich dagegen uneinig
gewesen. Eine Mehrheit wolle den Entscheid des Wissenschaftsrates nicht abwarten

MOTION
DATUM: 04.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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und wolle den Bundesrat jetzt beauftragen, die Weiterentwicklung des Gosteli-Archivs
auf der Grundlage des FIFG sicherzustellen. Eine Minderheit sei der Meinung, man
müsse zuerst den Expertenentscheid des Wissenschaftsrates abwarten. Peter Keller
(svp, NW) ergänzte für diese Minderheit, dass Ende 2020 eine Antwort des
Wissenschaftsrates vorliege. Es gebe keinen Grund, «diesem Prozess vorzugreifen oder
hier auf Parlamentsebene hineinzupfuschen». Es könne nicht angehen, dass
geschicktes Lobbyieren darüber entscheide, ob eine Organisation auf Bundesgelder
zählen könne oder nicht.  Am Ende der Debatte nahm der Nationalrat das Geschäft
deutlich mit 100 zu 50 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. 6

Da sich die beiden Räte im Rahmen der Debatten zur Botschaft über die Bildung,
Forschung und Innovation 2021-2024 im Jahr 2020 für den Erhalt des Gosteli Archivs
ausgesprochen hatten und das WBF entsprechend im Dezember 2020 CHF 2.29 Mio.
für die Jahre 2021-2024 gesprochen hatte, lehnte der Ständerat die Motion der WBK-
NR zum Erhalt des Gosteli Archivs in der Sommersession 2021 stillschweigend ab. 7

MOTION
DATUM: 17.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Sommersession 2022 stimmte der Ständerat der Abschreibung eines Postulates
Germann (svp, SH) zur Digitalisierung naturwissenschaftlicher Sammlungen zu. Die
Räte hatten 2020 mit der Zustimmung zum Bundesbeschluss über die Kredite für
Institutionen der Forschungsförderung in den Jahren 2021–2024 (BBl, 2020 8573)
einen Beitrag von maximal CHF 12.4 Mio. als Anstossfinanzierung für die Digitalisierung
naturwissenschaftlicher Sammlungen gesprochen. 8

POSTULAT
DATUM: 09.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Im Bereich der Kulturpolitik legte der Bundesrat einen Gesetzesentwurf über den
Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten vor (BRG 9412), dessen Inhalt
einem internationalen Abkommen entsprach, dem die Schweiz 1962 beigetreten war
und das bereits in mehr als 50 Staaten in Kraft getreten ist. Es wurden namentlich die
Herstellung von Sicherheitsdokumenten für Rekonstruktion oder Überlieferung,
bauliche Schutzmassnahmen, die Errichtung von Schutzräumen, die Einführung des
internationalen Kulturgüterschildes zur Kennzeichnung geschützter Objekte sowie
Bundesbeiträge an die mit der Durchführung beauftragten Kantone vorgesehen. In der
parlamentarischen Behandlung erntete eine Ausnahmeklausel für Fälle militärischer
Notwendigkeit Kritik; sie wurde aber wegen ihrer Übereinstimmung mit dem
Abkommenstext akzeptiert. Von dem neuen Gesetz wurden auch günstige Auswirkungen
auf den Kulturgüterschutz in Friedenszeiten erwartet.

Gleichfalls von internationaler Bedeutung war die Annahme eines Vermächtnisses des
italienischen Kunstsammlers Ugo Bardini, das der Schweiz Kunstgegenstände und
Liegenschaften in Florenz übertrug, zugleich aber auch die Verpflichtung, in dieser
Stadt ein kulturelles Institut zu schaffen. Bundesrat Tschudi betonte anderseits in
einer Rede, dass die Kulturpolitik ein «Réduit des Föderalismus» bilde, und
befürwortete eine Zusammenarbeit von Gemeinden, Kantonen und Bund. Er sprach
sich dabei auch für eine Unterstützung der Avantgardisten aus; in Beantwortung einer
Kleinen Anfrage NR Steiner (BGB, AG) rechtfertigte der Bundesrat offiziell die
Unterstützung des nichtgegenständlichen Kunstschaffens. Private Kreise errichteten
eine Schweizerische Stiftung für Literatur, Musik und bildende Kunst, die als
staatsfreies Gegenstück zum Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung (SNF) bezeichnet wurde. Unter Betonung staatspolitischer Gesichtspunkte
wurde dagegen von der Filmwirtschaft an einem Bundesbeitrag für die Weiterführung
der Schweizerischen Filmwochenschau festgehalten, als die Kommission Stocker unter
Hinweis auf die Entwicklung des Fernsehens eine Streichung dieser Subvention
empfahl. Sowohl staats- wie kulturpolitische Bedeutung besitzt auch die in Gang
gekommene Diskussion über eine zeitgemässere Gestaltung der Bundesfeier, wozu die
Gemeinde Thalwil (ZH) ein anregendes Beispiel lieferte. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.1966
PETER GILG
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In der Kulturpolitik wurde namentlich aus welschen Kreisen der Wunsch nach mehr
Initiative seitens des Bundes laut. Auf Anregung des Journalisten F. Jotterand führten
Vertreter des kulturellen Lebens der Westschweiz in Aubonne (VD) und Lausanne
Gespräche mit Bundesrat Tschudi und dem Präsidenten der Stiftung Pro Helvetia, M.
Stettler, in denen eine eidgenössische Kulturförderungskonzeption sowie die Schaffung
eines Kulturrats verlangt wurden; Bundesrat Tschudi zeigte für diese über die bisherige
Tätigkeit der Stiftung Pro Helvetia hinauszielenden Anliegen Verständnis. Im Jahrbuch
der Neuen Helvetischen Gesellschaft (NHG) für 1968, in welchem die Gespräche eine Art
Fortsetzung fanden, postulierte Jotterand als ersten Schritt die Zusammenstellung
eines «Labhardt-Berichts» über die kulturellen Strukturen der Schweiz; auf Grund
eines solchen sollte dann in föderalistischem Geiste eine kulturelle Landesplanung
zugunsten zurückgebliebener Gegenden an die Hand genommen werden. Eine
vermehrte Förderung durch den Bund wurde insbesondere für das Filmschaffen
gefordert; der Verband schweizerischer Filmgestalter wünschte eine Revision des
Filmgesetzes, um eine wirksamere Subventionierung des Spielfilms zu ermöglichen.

Gesamtschweizerisches Interesse erregte eine Auseinandersetzung um den Ankauf
von Picasso-Gemälden durch den Kanton Baselstadt. Zur Deckung von Verlusten aus
dem Konkurs der Fluggesellschaft Globe Air beabsichtigte die Familienstiftung
Staechelin einige Werke aus der von ihr im Basler Kunstmuseum deponierten Sammlung
zu veräussern; durch einen Staatsbeitrag von CHF 6 Mio. und private Zuwendungen von
weiteren CHF 2.4 Mio. konnten zwei Picasso-Bilder für die Stadt erworben und weitere
Bestände auf 15 Jahre als Leihgaben gesichert werden. Gegen den vom Grossen Rat
ohne nennenswerte Opposition bewilligten Kredit wurde das Referendum ergriffen; die
Volksabstimmung verlief jedoch positiv. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.11.1967
PETER GILG

Dem Haager Abkommen zum Schutze der Kulturgüter in bewaffneten Konflikten aus
dem Jahre 1954 ist die Schweiz 1962 beigetreten und hat sich dadurch verpflichtet,
Schutzmassnahmen für ihre Kulturgüter zu ergreifen. Dazu gehören für unbewegliche
Güter das Erstellen von Sicherstellungsdokumenten und bauliche Massnahmen für
besonders wertvolle Teile sowie das Errichten von Schutzräumen für bewegliche
Kulturgüter. Der Bundesrat genehmigte im Berichtsjahr das seither erstellte
schweizerische Inventar der rund 8'000 Kulturgüter von nationaler und regionaler
Bedeutung. Die mit den konkreten Schutzmassnahmen betrauten Kantone und
Gemeinden tun sich damit allerdings schwer und vernachlässigen die Aufgabe in den
meisten Fällen, indem sie weder das nötige Geld noch das erforderliche Personal zur
Verfügung stellen. 11

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 24.03.1988
LUZIUS MEYER

Im Sommer unterschrieben Friedrich Dürrenmatt und Bundesrat Cotti einen
Erbvertrag, welcher der Eidgenossenschaft den literarischen Nachlass des
Schriftstellers sichert – unter der Bedingung allerdings, dass zu diesem Zweck ein
Schweizerisches Literaturarchiv (SLA) geschaffen werde. Aufgabe dieses Archivs wird
die wissenschaftliche Archivierung und Aufarbeitung von literarischen Vor- und
Nachlässen sowie eine breite Öffentlichkeitsarbeit sein. Der Bundesrat beschloss, das
SLA der Landesbibliothek anzugliedern, wo bereits die Nachlässe von S. Corinna Bille,
Blaise Cendrars, Maurice Chappaz, Hermann Hesse, Carl Spitteler, Rainer Maria Rilke
und anderer eingelagert sind. Als ersten bedeutenden Neuzugang konnte das Archiv
den Nachlass des Schriftstellers Hermann Burger aufnehmen. Als Standort des SLA
wählte der Bundesrat Bern und enttäuschte so die Erwartungen dezentraler Standorte,
allen voran die Stadt Solothurn, welche aufgrund ihrer Verdienste um die alljährlich dort
stattfindenden Literaturtage gehofft hatte, das prestigeträchtige Archiv beherbergen zu
dürfen. Ein weiteres nationales Kulturarchiv wird möglicherweise aufgrund einer vom
Nationalrat überwiesenen Motion der vorberatenden Kommission zum Radio- und
Fernsehgesetz entstehen: Angesichts der nationalen Aufgabe, schweizerisches
Kulturgut sicherzustellen, wurde der Bundesrat beauftragt, nach Lösungen für die
Schaffung einer zentralen Phono- und Videothek zu suchen. 12

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 20.06.1989
MARIANNE BENTELI
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Im Anschluss an das Nationale Forschungsprogramm (NFP) 16 («Methoden zur Erhaltung
von Kulturgütern»), welches 1988 abgeschlossen werden konnte, wurde auf den 1.
Januar 1989 die Nationale Informationsstelle für Kulturgütererhaltung (NIKE) als
selbständige, von einem privaten Trägerverein betriebene Institution ins Leben gerufen.
NIKE, zu deren wichtigsten Aufgaben die Information, Aufklärung, Koordination und
Sensibilisierung im Bereich der Pflege und Erhaltung von Kulturgütern zählen, wird von
einer Mehrheit der Kantone, von Gemeinden und Vereinen getragen und vom Bund
subsidiär unterstützt. Die vom ehemaligen Bundesamt für Forstwesen und
Landschaftsschutz betreute Dienststelle Heimatschutz wurde in die Sektion Kunst- und
Denkmalpflege des BAK integriert. Das EDI eröffnete im weitern eine Vernehmlassung
zur allfälligen Schaffung einer neuen Rechtsgrundlage für die Denkmalpflege. 13

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.09.1989
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat beschloss, 1990 und 1991 die Vorbereitungsarbeiten zu einer Datenbank
der schweizerischen Kulturgüter mit insgesamt 400'000 Fr. zu unterstützen. Es geht
dabei um eine Projektstudie der Schweizerischen Akademie der Geisteswissenschaften
und des Verbandes der Museen der Schweiz. Diese Institutionen beabsichtigen, dem
Bund auf das Jahr 1992 hin die Schaffung dieser Datenbank zu beantragen. Die aus
einem Projekt des NFP 16 hervorgegangene Nationale Informationsstelle für
Kulturgütererhaltung (Nike) wird neben der Eidgenossenschaft, dem Fürstentum
Liechtenstein, acht Städten sowie zahlreichen Privaten nun auch von allen Kantonen
unterstützt; als letzter Kanton beschloss die Waadt, jährliche Beiträge an die Nike zu
entrichten. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.04.1990
MARIANNE BENTELI

Der unerwartete Tod Dürrenmatts bewog das Bundesamt für Kultur (BAK), die für den
20. Dezember vorgesehene Eröffnungsfeier des Schweizerischen Literaturarchivs (SLA)
auf anfangs 1991 zu verschieben. 1989 hatte Dürrenmatt seinen Nachlass der
Eidgenossenschaft vermacht mit der Auflage, einen Ort der wissenschaftlichen
Archivierung und Aufbereitung von literarischen Nachlässen einzurichten. Wäre dieses
Ansinnen nicht von einer Persönlichkeit der Bedeutung Dürrenmatts ausgegangen,
hätte der Bundesrat wohl kaum so rasch eine realisierbare und zweckmässige Lösung
gefunden. Ansonsten hielt er nämlich grundsätzlich an seiner seit 1986 vertretenen
Linie fest, in Ermangelung einer klaren Verfassungskompetenz keine weiteren kulturelle
Aufgaben zu übernehmen. 15

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 20.12.1990
MARIANNE BENTELI

Mit der Annahme des Kulturförderungsartikels (Art. 27septies BV) durch das Parlament
wurde die erste Hürde genommen, damit der Bund endlich rechtlich abgesichert jene
Aufgaben erfüllen kann, welche er ohnehin seit Jahren wahrnimmt, namentlich in den
Bereichen Bundesarchiv, Landesmuseum und Landesbibliothek sowie Pro Helvetia.
Bereits im Vorfeld der parlamentarischen Beratungen war stets unterstrichen worden,
dass es hier keinesfalls um die Einführung einer zentralistischen Kulturpolitik oder um
die Übernahme neuer Aufgaben gehe, sondern allein um eine klare Definition der
Kulturkompetenzen des Bundes. Auf Vorschlag der nationalrätlichen Kommission wurde
im ersten Abschnitt der Begriff der Subsidiarität noch explizit verankert. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.1993
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion der WBK des Nationalrates wurde der Bundesrat beauftragt, für die
Sicherung, Erschliessung und Vermittlung der audiovisuellen Quellen in allen seinen
Zuständigkeitsbereichen entsprechende gesetzliche Grundlagen zu erarbeiten. Die
Regierung verwies auf das Engagement des Bundes in der Stiftung Schweizerisches
Filmarchiv, dem der Bund neben jährlichen Finanzhilfen von knapp CHF 2 Mio. das
Archivgebäude in Penthaz (VD) unentgeltlich zur Verfügung stellt, sowie im Verein
Memoriav, der für die Periode 2002-2006 mit jährlich CHF 3 Mio. aus den Budgets der
Bundesämter für Kultur und Kommunikation sowie des Schweizerischen Bundesarchivs
unterstützt wird. Ihrer Ansicht nach bilden das Bundesgesetz über die Landesbibliothek
und das Filmgesetz eine ausreichende rechtliche Grundlagen für die Gewährung von
Finanzhilfen; in der laufenden Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio und
Fernsehen werde zudem auch die Erhaltung von audiovisuellen Programmen geregelt.
Weil sich der Bundesrat vorbehalten wollte, das Thema allenfalls umfassender bei der
gesetzlichen Umsetzung des Kulturartikels der Bundesverfassung zu regeln, beantragte
er erfolglos Umwandlung in ein Postulat. Der Nationalrat war der Auffassung, dass
gerade der Verein Memoriav eine klarere gesetzliche Grundlage brauche, um seine
Finanzierung über das Jahr 2006 hinaus sicherzustellen, und nahm den Vorstoss mit

MOTION
DATUM: 21.09.2004
MARIANNE BENTELI
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deutlichem Mehr an. Der Ständerat teilte diese Auffassung und überwies die Motion
ebenfalls. 17

Im Vorjahr hatte das Parlament eine Motion für eine klarere gesetzliche Grundlage für
den Verein Memoriav überwiesen; Hauptziel von Memoriav ist die Verbesserung der
Sicherung, Erschliessung und Vermittlung audiovisueller Dokumente der Schweiz, die
akut gefährdet sind. Im Frühjahr präsentierte der Bundesrat eine entsprechende
Vorlage, welche die Räte im Winter zusammen mit einem Zahlungsrahmen für
Finanzhilfen für die Jahre 2006-2009 in der Höhe von CHF 11.7 Mio. verabschiedeten.
 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Kirchen und religionspolitische Fragen

Anfang 2022 trat die katholische Kirche der Schweiz ins Zentrum der medialen
Aufmerksamkeit. Wie die Medien berichteten, entschieden die drei höchsten
Institutionen der Schweizer katholischen Kirche – die Schweizer Bischofskonferenz
(SBK), die Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RZK) und die Konferenz
der Vereinigung der Orden und weiterer Gemeinschaften des gottgeweihten Lebens
(Kovos) – im Frühling 2022, der Universität Zürich in Form eines Pilotprojektes einen
Forschungsauftrag zu erteilen, mit dem die sexuellen Missbräuche innerhalb der
schweizerischen katholischen Kirche seit 1950 wissenschaftlich untersucht werden
sollen. Dabei sollen insbesondere die Strukturen, die halfen, die sexuellen Missbräuche
zu verdecken, untersucht werden. Die sechs Forschenden, welche die Studie
durchführen sollten, erhielten zu diesem Zweck uneingeschränkten Zugriff auf die
geheimen Archive der katholischen Kirche der Schweiz. Die drei Organisationen
verpflichteten sich zudem, keinen Einfluss auf die Forschung auszuüben. Dieses
Pilotprojekt solle im Herbst 2023 zu einem Ende kommen und die Ergebnisse
veröffentlicht werden. Wie ernst es die katholische Kirche wirklich meine und wie
unbeschränkt der Zugriff auf alle Archive wirklich sei, müsse noch unter Beweis gestellt
werden, war in den Medien zu lesen. Eine treibende Kraft hinter diesem Projekt zur
Aufarbeitung war gemäss der Presse der Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain: «[...]
bei gravierenden Fehlverhalten und schweren Verbrechen kann man die Vergangenheit
nicht einfach ruhen lassen», zitierte ihn die NZZ.
Opferorganisationen wie die Interessengemeinschaft für Missbrauchsbetroffene im
kirchlichen Umfeld äusserten sich zufrieden darüber, dass endlich etwas getan werde.
Jedoch zeigten sie sich gegenüber den Medien auch irritiert darüber, dass es sich im
Moment lediglich um ein Pilotprojekt handle. Die Historikerinnen der Universität Zürich
zeigten sich in den Medien hingegen überzeugt davon, dass dies nur der erste Schritt
sei. «[D]ie Kirchenvertreter [würden sich] nicht der Illusion hingeben, mit dem
Pilotprojekt sei es getan», zitierte erneut die NZZ. Andere Stimmen, die in den Medien
zu Wort kamen, fürchteten hingegen durchaus, dass die katholische Kirche diese Studie
nutzen könnte, um mit der Aufarbeitung der Vergangenheit einen Schlussstrich zu
ziehen – obwohl bekannt sei, dass es auch heute noch zu Missbrauch komme.

Mit Bekanntwerden des Pilotprojektes versuchten Schweizer Medien einen Einblick in
die seit längerem bekannte Problematik innerhalb der katholischen Kirche zu geben.
Dabei wurde etwa berichtet, dass 2017 ein Kapuzinerpater aus der Westschweiz aus
seinem Orden ausgeschlossen worden sei, weil sein jahrzehntelanger sexueller
Missbrauch Dutzender von Knaben ans Tageslicht gekommen war. Dass die katholische
Kirche geübt zu sein scheine, Missbräuche und das Tabuthema Sexualität unter den
Teppich zu kehren, zeige auch der Umstand, dass der Vatikan erst vor Kurzem eine
Studie zugänglich gemacht habe, welche seit den 1950er Jahren unter Verschluss
gehalten worden war. Der Schweizer Missionspater Jakob Crottogini hatte sich damals
mit der Frage beschäftigt, inwiefern die eigene Sexualität die Teilnehmer der
Priesterausbildung beschäftigte. Die Studie zeigte, dass die Sexualität für viele
Teilnehmer ein Problem darstellte: Über 58 Prozent der Befragten gaben an, dass sie
die Ehelosigkeit als schwer bis sehr schwer empfinden würden. Viele gaben weiter an,
dass sie zu wenig Aufklärung erfahren hätten und unter «unkeuschen» Phantasien
leiden würden. Der Verdacht liege nahe – so das Urteil der Medien –, dass viele
Missbrauchsfälle hätten verhindert werden können, wären Schriften wie diese nicht
vom Vatikan zensiert worden. Welches Ausmass der Missbrauch in der Schweiz
tatsächlich habe, sei nur schwer einschätzbar. Eine Studie aus Frankreich lasse aber
Schlimmes erahnen. Laut NZZ habe diese aufgedeckt, dass zwischen 1950 und 2020
insgesamt 330'00 Personen allein innerhalb der katholischen Kirche Opfer sexueller

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.04.2022
SARAH KUHN
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Gewalt geworden seien. Dies entspricht über 4'700 Personen pro Jahr, also fast 13
Personen pro Tag. 
Dabei sei es nicht so, dass die katholische Kirche der Schweiz überhaupt keine
Massnahmen ergriffen hätte, um dem Missbrauch entgegenzuwirken – so die NZZ
weiter. Die Bischofskonferenz habe etwa 2002 das Fachgremium «Sexuelle Übergriffe
im kirchlichen Umfeld» gegründet. 2010 wurden interne Anlaufstellen für die Opfer
geschaffen und die Bischöfe entschuldigten sich dann erstmals offiziell bei ihnen.
Gemäss der Bischofskonferenz seien seither über diese katholische Anlaufstelle 380
Übergriffe gemeldet worden – Expertinnen und Experten würden gemäss NZZ aber von
einer enormen Dunkelziffer ausgehen, da es unwahrscheinlich sei, dass sich Opfer
solcher Taten, die innerhalb der katholischen Kirche geschahen, bei einer
kircheninternen Stelle melden würden. 2014 habe die Bischofskonferenz ausserdem
das kanonische Recht so angepasst, dass sexueller Missbrauch an Minderjährigen in
jedem Fall an die Justiz weitergeleitet werden müsse – dies gilt jedoch nur bei
schwerem Missbrauch wie Vergewaltigung und nicht bei Missbrauch an Erwachsenen.
Letztere Fälle würden nach wie vor mehrheitlich intern geregelt. 2016 wurde dann auch
eine «Genugtuungskommission» eingesetzt und ein Entschädigungsfond für verjährte
Fälle geschaffen. 19

Im September 2023 wurde der Bericht zum Forschungsprojekt über die sexuellen
Missbräuche innerhalb der schweizerischen katholischen Kirche seit 1950 unter grosser
medialer und politischer Aufmerksamkeit veröffentlicht. Das Forschungsteam hatte
darin in rund zwei Dutzend Archiven Akten von Missbrauchsfällen zusammengesucht,
gelesen und einige Fälle analysiert. Ergänzend bezog es mediale Berichte zum Thema
ein und führte Interviews mit Betroffenen, Expertinnen und Experten sowie mit
Vertreterinnen und Vertretern der katholischen Kirche.

Die Studie identifizierte zwischen 1950 und 2023 insgesamt 1'002 Fälle von sexuellem
Missbrauch mit 510 Täterinnen und Tätern und 921 Betroffenen. Während die
Beschuldigten bis auf wenige Ausnahmen männlichen Geschlechts waren, waren 39
Prozent der Betroffenen weiblich. Mehrheitlich handelte es sich dabei um
Minderjährige (74%), wobei die gesamte Altersspanne vertreten war. Doch bei
mindestens 14 Prozent der Fälle handelte es sich auch um erwachsene Betroffene, was
gemäss Bericht ein wichtiger Befund sei, da bisherige Untersuchungen nur
Minderjährige in den Fokus genommen und somit eine grosse Gruppe an Betroffenen
nicht berücksichtigt hätten. Die untersuchten Fälle fanden mehrheitlich vor der
Jahrhundertwende statt (47% zwischen 1650 und 1969; 41% zwischen 1970 und 1999;
12% zwischen 2000 und 2022).

Zudem lieferte die Studie einen Überblick über die Archivsituation in der katholischen
Kirche. So sei zwar der Zugang zu den Archiven grösstenteils gegeben gewesen, wie es
die katholische Kirche im Vorfeld versprochen hatte, jedoch gab es in Bezug auf die
Qualität der Archivierung teils grosse Unterschiede. Einzelne Archive hätten demnach
grössere Schwächen in der Organisation sowie Lücken in der Dokumentation
aufgewiesen. Eine Hürde stellte dabei eine Regel im kanonischen Recht der
katholischen Kirche dar, wonach alle Akten zehn Jahre nach dem Vorfall oder bei Tod
der beschuldigten Person vernichtet werden sollten. Obwohl die Mehrheit der Bistümer
diese Regelung heute mehrheitlich nicht mehr umsetzten, fanden die Forschenden in
einigen Archiven nach wie vor Hinweise auf eine solche Vernichtung von Akten. Zum
«diplomatische[n] Schutz der Nuntiatur» erhielt das Forschungsteam zudem keinen
Zugang in die Archive der Apostolischen Nuntiatur der Schweiz, der diplomatischen
Vertretung des Vatikans. Da es Aufgabe des Nuntius ist, Brüche mit dem katholischen
Recht, wie etwa sexueller Missbrauch, dem Papst zu melden, erachtete das
Forschungsteam das entsprechende Archiv als wichtige Quelle für weitere
Untersuchungen und befürchtete, dass die bisherigen Zahlen wohl nur «die Spitze des
Eisberges» seien.

Weiter zeichnete der Bericht ein Bild über den Umgang der katholischen Kirche mit
Fällen von sexuellem Missbrauch. So gebe es erst im 21. Jahrhundert schrittweise eine
konsequentere Aufarbeitung und Verfolgung von sexuellem Missbrauch, während die
Fälle zuvor meist «bagatellisiert» und oft «ausgesessen» worden seien. So seien
Täterinnen und Täter etwa oft in andere Bistümer versetzt statt des Amtes enthoben
worden, zudem habe es eine Schweigepflicht für Betroffene oder Mitwissende
gegeben.

Der Bericht betonte zuletzt, dass die Ergebnisse mehrheitlich auch als Grundlage für
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zukünftige und weitergehende Untersuchungen dienen sollten. Entsprechend
behandelte er auch Empfehlungen für weitergehende Untersuchungen und
identifizierte Forschungslücken. Zentral sei etwa, dass die verschiedenen Strukturen
der katholischen Kirche miteinbezogen würden und dass der Blick über die Bistümer
hinausgehe. Untersucht werden müssten demnach unter anderem auch katholische
Kinder- und Jugendverbände, wie etwa die Jungwacht-Blauring.

In der Folge kam es zu einer breit geführten medialen Debatte über den Bericht und
dessen direkten Folgen, zudem wurden Forderungen an die katholische Kirche gestellt.

Ein prominent diskutiertes Thema waren dabei erstens die Strukturen der katholischen
Kirche, welche Missbrauch potenziell fördern könnten. So kritisierten die Medien etwa
das Pflichtzölibat, wonach geweihte Personen ihre Sexualität in keinerlei Form
ausleben dürfen, als unrealistisch. Es verhindere, dass junge Männer einen gesunden
Umgang mit der eigenen Sexualität erlernen könnten. Folglich würden sexuelle
Präferenzstörungen wie Pädophilie wahrscheinlicher, zudem könnten Personen davon
angezogen werden, die bereits ein gestörtes Sexualverhältnis haben. Unter anderem der
Präsident der Schweizerischen Bischofskonferenz, Felix Gmür, forderte deshalb eine
Abschaffung des Zölibats.
Zudem wurde die fehlende Gewaltenteilung innerhalb der katholischen Kirche
kritisiert. So sind Bischöfe derzeit zugleich Legislative, Exekutive und Judikative, was
einerseits Vertuschungen begünstige, andererseits Bischöfe in ein Dilemma zwischen
Schutz ihrer Unterstellten und Pflicht zur Aufklärung der Taten stürzten. Folglich wurde
eine bessere Machtteilung innerhalb der katholischen Kirche und eine Einschränkung
der Macht der Bischöfe gefordert.

Zweitens hatte der Bericht auch direkte Auswirkungen für die katholische Kirche. So
meldeten sich viele neue Betroffene von sexuellem Missbrauch bei den
entsprechenden Meldestellen der katholischen Kirche. Viele Betroffene fänden nun den
Mut, über den erfahrenen Missbrauch zu sprechen. Jedoch seien die Mehrheit der
Betroffenen mittlerweile Seniorinnen und Senioren und die Fälle folglich verjährt. Bei
den nicht verjährten Fällen hätten die Bistümer jedoch offiziell Strafanzeige erstattet.
Zudem kam es nach der Veröffentlichung des Berichts zu zahlreichen Austritten aus
der katholischen Kirche. Dies brachte starke finanzielle Einbussen für die katholische
Kirche mit sich und stellte durch den Austritt vieler langjähriger, engagierter Freiwilliger
auch das Funktionieren gewisser Gemeinden in Frage. Der durch diese Ereignisse
mutmasslich verstärkte Austritt von vor allem aufgeschlossenen und liberalen Gläubigen
bremse zusätzlich den Wertewandel innerhalb der katholischen Kirche, lautete der
Tenor in den Medien. Nicht zuletzt sorgte der Auftrag des Papstes an den Churer
Bischof Joseph Bonnemain, eine Voruntersuchung gegen sechs Bischöfe einzuleiten,
für einige Diskussionen. Ein Berner Pfarrer hatte die Bischöfe gegenüber den
Forschenden und dem Schweizer Nuntius beschuldigt, sexuellen Missbrauch begangen
oder solchen vertuscht zu haben.

Nach der Veröffentlichung des Berichts kam es zudem zu einer Reihe von
parlamentarischen Vorstössen, welche forderten, dass der Bund die Vorfälle selbst
untersucht (Mo. 23.4302); dass die Beziehung zwischen Kirche und Staat klarer und
transparenter geregelt wird (Po. 23.4294); dass die Kirche verpflichtet wird, einheitliche
Schutzmassnahmen gegen sexuellen Missbrauch zu ergreifen (Mo. 23.4191; 23.4192;
23.4193; 21.4194; 21.4195; 23.4196); und dass die katholische Kirche als Konzern für
Missbrauchsfälle haftbar gemacht werden kann (Pa.Iv. 23.460).

Die Bischofskonferenz versprach derweil gegenüber der Öffentlichkeit, dass ein
Wertewandel innerhalb der katholischen Kirche angestrebt werde. Insbesondere der
Churer Bischof Joseph Bonnemain betonte, dass es an der Zeit sei, dass die Kirche ihre
Schuld eingestehe und entsprechende Massnahmen umsetze. Zudem soll gemäss Felix
Gmür, dem Bischof des Bistums St.Gallen, ein unabhängiger kirchlicher Gerichtshof
eingesetzt werden, der weiterhin unabhängig vom weltlichen Recht agiert und sich um
strafrechtliche oder disziplinarische Verfahren innerhalb der Kirche kümmert. Dies
müsse jedoch zuerst mit dem Vatikan abgesprochen werden, da dafür bisher keine
kirchenrechtliche Grundlage bestehe. Die Medien bezweifelten jedoch die Umsetzung
der Versprechen der Bischofskonferenz – bereits früher seien auf Versprechen keine
Änderungen erfolgt. Erste Schritte unternahm hingegen das Bistum St. Gallen, das unter
anderem die Forscherinnen der Universität Zürich mit einer zweiten Studie beauftragte
und die Regelung, Akten nach 10 Jahren zu vernichten, aufhob – dies ohne grünes Licht
aus Rom. 20
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Archive, Bibliotheken, Museen

Das der Landesbibliothek angegliederte Schweizerische Literaturarchiv (SLA), welches
auf eine Initiative des im Vorjahr verstorbenen Schriftstellers und Dramatikers
Dürrenmatt zurückgeht, wurde im Januar offiziell eröffnet. Durch die im Berichtsjahr
unter anderem erfolgte Aufnahme der Nachlässe des Tessiners Giovanni Orelli und des
Rätoromanen Andri Peer konnte das SLA seinem Anspruch gerecht werden, alle vier
Landessprachen zu repräsentieren. Ende Jahr verfügte das SLA über 50 grössere
Nachlässe sowie 140 einzelne handschriftliche Bestände. 21

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.01.1991
MARIANNE BENTELI

Das Schweizerische Bundesarchiv in Bern veröffentlichte zum erstenmal seit seiner
Gründung im Jahre 1848 eine systematische Übersicht über seine Bestände. Es möchte
damit die fundierte Aufarbeitung der geschichtlichen Grundlagen des Bundesstaates
fördern und einen Beitrag zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft leisten. 22

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 29.11.1991
MARIANNE BENTELI

Die Schweizerische Landesbibliothek (SLB) in Bern genügt heute weder den Ansprüchen
der Wissenschaft noch den Anforderungen der Benützer. Wie der Bundesrat in seiner
Ende Februar verabschiedeten Botschaft für ein neues Landesbibliotheks-Gesetz
darlegte, will er die SLB deshalb grundlegend reorganisieren und zu einem modernen
Dienstleistungszentrum umgestalten. Neben dem traditionellen Sammeln, Erschliessen
und Vermitteln von "Helvetica" soll die SLB eine Koordinationsfunktion im Schweizer
Bibliothekswesen übernehmen und ihre Zusammenarbeit mit den wichtigsten
ausländischen Bibliotheken verstärken. Zu diesem Zweck muss die Bibliothek allerdings
automatisiert werden. Auch sollen neue Informationsträger (Compact-discs, Videos)
mit Bezug zur Schweiz gesammelt und die seit 1901 erscheinende Nationalbibliographie
als elektronische Datenbank zugänglich gemacht werden. Absehbar sind
Investitionskosten von rund 20 Mio Fr. verteilt auf die nächsten vier Jahre sowie eine
Erhöhung des Personalbestandes von 71 auf 110 Stellen. Die zusätzlichen jährlichen
Betriebskosten wurden auf knapp 2,3 Mio Fr. geschätzt. Diese Mittel sowie die
notwendigen baulichen Massnahmen wird das Parlament jährlich mit dem Voranschlag
zu bewilligen haben. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.02.1992
MARIANNE BENTELI

Mangels Finanzen wird es in der Schweiz kein nationales Ton- und Bildarchiv geben.
Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Direktors der Landesbibliothek errechnete
für ein geplantes "Centre d'information de l'audiovisuel" einen Investitionsbedarf von
43 Mio Fr. und ein jährliches Betriebsbudget von 8 Mio Fr., Summen, die in der
heutigen angespannten Finanzlage nicht mehr aufzubringen sind. Behelfsmässig sollen
nun in der Cinémathèque suisse besonders wichtige Filme aus der Kriegs- und
Vorkriegszeit restauriert und konserviert werden, und die SRG wird eine Auswahl alter
Ton- und Radioaufnahmen von den kaum noch verwendbaren Schellackplatten auf
Compact-discs überspielen.

Unter privater Trägerschaft wurde dagegen in Montreux ein "Musée de l'audiovisuel"
eröffnet. Mit Gesamtkosten von rund 10 Mio Fr. soll das Museum bis 1997 systematisch
ausgebaut werden. 24

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.06.1992
MARIANNE BENTELI

Die Cinémathèque suisse in Lausanne konnte ihr in den letzten Jahren für insgesamt
8,5 Mio Fr. erworbenes und umgebautes Archivierungszentrum in Penthaz (VD) in
Betrieb nehmen. Bisher waren die Filme an verschiedenen – und oft ungeeigneten –
Orten eingelagert gewesen. 25

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.10.1992
MARIANNE BENTELI

Mit fünf oppositionslos angenommenen Postulaten machten die Abgeordneten
Borradori (lega, TI), Chevallaz (fdp, VD) und Keller (cvp, AG) im Nationalrat sowie
Cavadini (lp, NE) und Onken (sp, TG) im Ständerat auf die prekäre Situation bei der
Konservierung audiovisuellen Kulturgutes aufmerksam. Um diese
Archivierungsaufgaben kümmern sich heute neben Bundesarchiv und SRG vor allem die
Landesphonothek in Lugano und die Cinémathèque in Lausanne, welche jedoch beide
in argen Finanznöten stecken. Unterstützung erhielten die fünf Parlamentarier von
einer Arbeitsgruppe unter dem Direktor der Schweizerischen Landesbibliothek, welche
im Spätherbst eine Bestandesaufnahme sowie erste Vorschläge für die Schaffung einer

POSTULAT
DATUM: 19.03.1993
MARIANNE BENTELI
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zentralen Mediathek vorlegte. Da die audiovisuellen Dokumente schlecht haltbar und
einer rapiden technologischen Entwicklung unterworfen sind, geht täglich
unersetzliches Kulturgut verloren. Bundesrätin Dreifuss forderte deshalb die
zuständigen Stellen auf, konkrete Massnahmen vorzuschlagen, um diese "kulturelle
Amnesie" aufzuhalten. Sie äusserte sich positiv zur Einrichtung einer schweizerischen
Mediathek, für die 1989 im Radio- und Fernsehgesetz eine gesetzliche Grundlage
geschaffen wurde, erklärte jedoch, die dafür nötigen Bundesmittel könnten frühestens
in der nächsten Legislaturperiode aufgebracht werden. 26

Für 27,6 Mio Fr. soll die Schweizerische Landesbibliothek (SLB) in Bern ein neues
Tiefmagazin mit sieben unterirdischen Geschossen erhalten. Als "Gedächtnis der
Nation" habe die SLB die Pflicht, die ihr anvertrauten Informationsträger der Nachwelt
möglichst intakt zu erhalten, schrieb der Bundesrat in seiner zivilen Baubotschaft 1993,
in deren Rahmen er dem Parlament diesen Kredit beantragte. Gleichzeitig kündigte er
als zweite Bauetappe ein weiteres 35-Mio-Vorhaben an, bei welchem es um die
bauliche Sanierung des bestehenden Magazins und dessen Umnutzung zu
Publikumszwecken gehen wird. Beide Kammern nahmen den Objektkredit einstimmig
an. 27

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 26.05.1993
MARIANNE BENTELI

Praktisch einstimmig, wenn auch ob der schwierigen Finanzlage ohne grosse
Begeisterung, gewährte das Parlament dem Internationalen Rotkreuz- und
Rothalbmondmuseum in Genf eine jährliche Finanzhilfe von 1,1 Mio Fr. für die Jahre
1994-1997. Anders als noch im Vorjahr, wo die Unterstützung für die Jahre 1992 und
1993 in erster Linie als Starthilfe betrachtet wurde, setzte sich diesmal die Überzeugung
durch, dass der Bund damit wohl ein dauerhaftes Engagement übernehme, welchem er
sich aber angesichts des verpflichtenden Erbes Henri Dunants nicht entziehen könne. 

Der Nationalrat forderte den Bundesrat im Anschluss an dieses Geschäft mit einem
Postulat auf, dafür besorgt zu sein, dass innerhalb eines Jahres ein Konzept zur
Erhöhung der Besucherfrequenzen und zur Verankerung dieses Museums in der
Bevölkerung des ganzen Landes erstellt wird. 28

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 26.05.1993
MARIANNE BENTELI

Nachdem Bundesrätin Dreifuss grünes Licht für die Beschaffung des amerikanischen
VTLS-Katalog-Systems gegeben hatte, konnte die Landesbibliothek ihr grosses
Computerprojekt in Angriff nehmen. Dem Systementscheid war ein langer
Expertenstreit vor und hinter den Kulissen vorausgegangen. Die ETH-Bibliothek in
Zürich setzte sich vehement für die Wahl eines der Systeme ein, die in den anderen
grossen Bibliotheken der Schweiz bereits seit Jahren im Einsatz sind. Die Leitung der
SLB hielt dem entgegen, diese Software entspreche nicht mehr den aktuellen Standards
und würde den Datenaustausch mit Bibliothekscomputern im Ausland behindern. Das
gesamte Automatisierungsprogramm der SLB wird ungefähr 20 Mio Fr. kosten. Die
reorganisierte SLB rechnet mit 39 neuen Etatstellen für ihren Betrieb als modernes
Informationszentrum. 29

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1993
MARIANNE BENTELI

An ihrem ersten gemeinsamen Kongress sprachen sich die Dachverbände der
Bibliothekare, Dokumentalisten und Archivare für eine Professionalisierung ihrer
Ausbildung auf Stufe Fachhochschule aus. Sie machten an der Tagung auch darauf
aufmerksam, dass Papiere des 19. und 20. Jahrhunderts, welche den grössten Bestand
in schweizerischen Bibliotheken und Archiven ausmachen, wegen ihres hohen
Säuregehalts vom Zerfall bedroht sind. Neben der Restaurierung wertvoller Einzelstücke
müssten daher vermehrt Präventionsmassnahmen getroffen werden, die im Rahmen
von umfassenden, international vernetzten Bestandeserhaltungskonzepten auch
bundespolitisch getragen sein sollten. Bundesrätin Ruth Dreifuss unterstützte in ihrer
Ansprache vor dem Kongress dieses Postulat ebenso wie die Aufwertung der Ausbildung
in diesen Berufsgattungen. Sie erklärte, sie wolle der Erhaltung der Bücher und anderer
Informationsträger höchste Priorität einräumen und habe deshalb eine Arbeitsgruppe
mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Konzeptes beauftragt. Die im Vorjahr
angeregte Schaffung einer gesamtschweizerischen Mediathek wurde allerdings
angesichts der Finanzlage des Bundes zugunsten einer Vernetzung der mit
audiovisuellem Kulturgut befassten nationalen Institutionen zurückgestellt. 30

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 04.09.1994
MARIANNE BENTELI
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Als letzte der grossen Schweizer Bibliotheken stellte die Schweizerische
Landesbibliothek (SLB) ihren Katalog auf elektronische Datenverarbeitung um. Der neue
Katalog "Helveticat"  enthält vorderhand sämtliche Titel, die seit 1951 publiziert
wurden. Als nächstes werden die Bestände der SLB aus den Jahren 1848-1900 erfasst.
Bis Ende 1995 soll auch die dritte Etappe, die Aufnahme der Titel zwischen 1901 und
1950 abgeschlossen sein. 31

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.10.1994
MARIANNE BENTELI

Die Landesphonothek, welche seit Jahren mit finanziellen Problemen kämpft, soll ihren
operativen Sitz in Lugano behalten, wird aber 1997 ihr Archiv in die SLB in Bern
überführen. Hinter dem Entscheid, den Standort Tessin wenigstens teilweise
aufrechtzuerhalten, steht der Wunsch, das landessprachliche Gleichgewicht zwischen
Literaturarchiv (Deutschschweiz), Cinémathèque (Romandie) und Fonoteca nazionale
(italienischsprachige Schweiz) zu wahren. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.06.1995
MARIANNE BENTELI

Zum Schutz des gefährdeten audiovisuellen Kulturgutes gründeten Ende Jahr das
Bundesarchiv, die SLB, die Cinémathèque suisse, die Fonoteca nazionale, die SRG und
das Bundesamt für Kommunikation den Verein "Memoriav". Die neue Vereinigung will
sich angesichts der als dramatisch bezeichneten Gefährdung von Schweizer Bild- und
Tondokumenten für deren Rettung und Vermittlung ans Publikum einsetzen. 33

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.12.1995
MARIANNE BENTELI

Freddy Buache, der legendäre Gründer und Direktor der "Fondation Cinémathèque
suisse" in Lausanne, trat auf Ende Jahr altershalber zurück. Die Leitung der
Cinémathèque übernimmt neu Hervé Dumont. Der Direktionswechsel erfolgte auch im
Zeichen akuten Geldmangels, da die ausgerichteten Bundessubventionen seit Jahren
fast nur noch zur Tilgung der aufgelaufenen Hypothekarzinsen für das feuersichere
Depotgebäude in Penthaz (VD) dienen. Die ursprüngliche Aufgabe der Cinémathèque -
das Archivieren und Konservieren älterer Schweizer Filme - kann deshalb kaum mehr
wahrgenommen werden, was zu unersetzlichen Verlusten führen könnte. Durch
mehrere parlamentarische Vorstösse auf diese unhaltbaren Zustände aufmerksam
gemacht, entschloss sich der Bundesrat, im Rahmen seiner Möglichkeiten der
Cinémathèque unter die Arme zu greifen. Wie Bundesrätin Dreifuss in Beantwortung
einer Interpellation von Pro Helvetia-Präsidentin Simmen (cvp, SO) ausführte, will die
Landesregierung für die Jahre 1996 bis 1998 je CHF 600'000 als Zusatzleistung zur
ordentlichen Subvention ins Budget aufnehmen. Zu diesen CHF 1,8 Mio. werden der
Kanton Waadt und die Stadt Lausanne ihrerseits je CHF 600'000 beisteuern. Damit soll
die Schuldenlast der Cinémathèque auf ein vertretbares Mass gesenkt werden. 34

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 07.12.1995
MARIANNE BENTELI

Nach einer generell positiv ausgefallenen Vernehmlassung erteilte der Bundesrat dem
EDI den Auftrag, ein neues Archivierungsgesetz auszuarbeiten, welches das
Archivreglement von 1966 ersetzen soll. Das Gesetz wird eine solide Rechtsgrundlage
für die Archivierungspflicht schaffen. Diese bildet gemäss Bundesrat eine unabdingbare
Voraussetzung für die Rechtsstaatlichkeit und für eine demokratische
Verwaltungskontrolle sowie die Basis für die Aufarbeitung der Geschichte der
Schweiz. 35

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 22.08.1996
MARIANNE BENTELI

Ende Oktober fand in Budapest die 8. Konferenz der europäischen Kulturminister statt.
Mit grosser Mehrheit wurde dabei ein Entwurf für eine europäische Konvention zum
Schutz des audiovisuellen Erbes verabschiedet. Die Konvention würde die
Mitgliedstaaten dazu verpflichten, das in ihrem Besitz befindliche Filmmaterial zu
konservieren und zu archivieren. Sie erstreckt sich aber auch auf kinematographische
Erzeugnisse, die in anderen Medien (Fernsehen, CD-ROM) realisiert sind. 36

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.10.1996
MARIANNE BENTELI
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Das Verkehrshaus in Luzern, das meistbesuchte Museum der Schweiz, steht erneut vor
einer strukturellen Finanzkrise. Die anstehenden Unterhaltskosten sind durch den
Museumsbetrieb nicht mehr zu erwirtschaften. Ohne substantielle Unterstützung durch
die öffentliche Hand - Bund, Stadt und Kanton Luzern - werden die drei
Dienstleistungssektoren (Museum, Archiv und Bibliothek) kaum dauerhaft aufrecht
erhalten werden können. 37

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.12.1996
MARIANNE BENTELI

Das audiovisuelle Kulturgut der Schweiz ist gefährdet. Zu seiner Erhaltung sprach der
Bundesrat einen Beitrag von CHF 150'000 für 1998 und für die Jahre 1999 bis 2001 je
einen von CHF 626'000. Die Gelder gehen an den Verein Memoriav, der unter anderem
auch die Cinémathèque in Lausanne und die Fonoteca in Lugano unterstützt. 38

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 17.01.1997
MARIANNE BENTELI

Hauptgrund für die finanzielle Misere, in der das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern
seit Jahren steckt, ist der stete Rückgang der Besucherzahlen. Dabei wirkt sich der
Umstand, dass die limitierten Mittel Erneuerungen in den permanenten und den
Sonderausstellungen nur beschränkt zulassen, als eigentliche Negativspirale aus.
Nachdem das Luzerner Stadtparlament bereits beschlossen hatte, dem Verkehrshaus
einen zinslosen Kredit von CHF 1 Mio. einzuräumen, liess sich auch der Bund zu einer
Geste bewegen: Er beschloss, dem Verkehrshaus mit jährlich CHF 1.5 Mio. unter die
Arme zu greifen, allerdings nur unter der Bedingung, dass Kanton und Stadt Luzern
ihrerseits zusammen mindestens CHF 2 Mio. pro Jahr beisteuern. 39

KANTONALE POLITIK
DATUM: 25.07.1997
MARIANNE BENTELI

Die Zukunft des in materiellen Nöten steckenden Spieldosen- und
Automatenmuseums in Sainte-Croix (VD) ist gesichert. Nachdem die Museumsleitung
und die Standortgemeinde in den vergangenen Jahren vergeblich an den Bund
appelliert hatten, das Museum, welches einen wichtigen Wirtschaftszweig der Region
im 19. Jahrhundert dokumentiert, finanziell zu unterstützen, stimmten die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger deutlich einer Übernahme des Museumsgebäudes
durch die Gemeinde zu. 40

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.08.1997
MARIANNE BENTELI

Im Oktober wurde die auf privater Basis entstandene Fondation Beyeler in Riehen (BS)
der Öffentlichkeit übergeben. Das Museum beherbergt die international renommierte
Sammlung moderner Kunst, welche die beiden Basler Kunsthändler Ernst und Hildy
Beyeler aufgebaut haben. 41

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.10.1997
MARIANNE BENTELI

Die Idee eines Dürrenmatt-Zentrums in Neuenburg, welches das bildnerische Werk des
Schriftstellers wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen soll, kam einen Schritt
weiter. Nachdem die Witwe Dürrenmatts das ehemalige Wohnhaus des Schriftstellers
der Eidgenossenschaft und die Friedrich-Dürrenmatt-Stiftung dem Literaturarchiv die
Bilder und Zeichnungen aus ihrem Besitz geschenkt hatten, stimmte der Bundesrat dem
Bau des Zentrums zu, für welches Stararchitekt Botta bereits Pläne ausgearbeitet hat.
Baubeginn soll im Frühling 1998 sein. Von den auf CHF 6 Mio. geschätzten Kosten
werden CHF 3 Mio. vom Bund übernommen, CHF 2 Mio. vom Kanton Neuenburg und
CHF 1 Mio. von privaten Sponsoren und Mäzenen. 42

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.11.1997
MARIANNE BENTELI

Der Bund beantragte dem Parlament insgesamt CHF 23.5 Mio. für den Bau und Betrieb
einer Massenentsäuerungsanlage zur Rettung vom Zerfall bedrohter Bücher und
Dokumente. In der auf dem Gelände des Munitionsunternehmens Wimmis (BE)
geplanten Fabrik sollen ab dem Jahr 2000 rund 120 Tonnen Papier pro Jahr entsäuert
und damit für die Nachwelt gerettet werden. Geplant ist, dass Bundesarchiv und
Landesbibliothek in den ersten fünf Jahren nach der Betriebsaufnahme rund zwei
Drittel der Anlage auslasten werden. Das restliche Drittel soll einem weiteren
Kundenkreis offenstehen und gegen Verrechnung der Kosten genutzt werden können. 43

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 16.12.1997
MARIANNE BENTELI
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Das Bundesarchiv in Bern, dessen Gründung während der Zeit der Helvetischen
Republik auf die Errichtung eines Zentralarchivs nach französischem Vorbild
zurückgeht, konnte sein 200jähriges Bestehen feiern. Dabei wurde darauf hingewiesen,
dass das „Gedächtnis der Nation” in diesem Zeitraum von einer abweisenden
Aktenaufbewahrungsanstalt zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen
geworden ist, das neben seinen 36 000 Laufmetern Akten auch Photos, Filme,
Tondokumente und Computerdisketten verwaltet. 44

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.05.1998
MARIANNE BENTELI

Nach kurzer Diskussion über die Frage, ob diese Aufgabe nicht auch von einem privaten
Unternehmen im In- oder Ausland übernommen werden könnte, stimmte der Ständerat
einem Obbjektkredit von CHF 23.5 Mio. für den Bau und den Betrieb einer
Massenentsäuerungsanlage für bedrohte Bücher und Archivalien auf dem Gelände der
stillgelegten Munitionsfabrik Wimmis (BE) zu. Im Nationalrat passierte die Vorlage
oppositionslos. 45

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.1998
MARIANNE BENTELI

In einer Interpellation äusserte Ständerätin Simmen(cvp, SO) ihr Unbehagen über die
Entwicklung der Schweizer Bibliothekenlandschaft, nachdem bekannt geworden war,
dass die ETH-Bibliothek wegen eingeschränkter finanzieller Ressourcen 1500 Periodika
hatte abbestellen müssen. Sie wollte vom Bundesrat vor allem wissen, welche
Möglichkeiten für Koordination und Synergien bestehen. Der Bundesrat erklärte, er
teile die Besorgnis Simmens und werde im Rahmen seiner Möglichkeiten alles
unternehmen, um die Situation zu verbessern oder zumindest nicht weiter
verschlechtern zu lassen. 46

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 24.06.1998
MARIANNE BENTELI

In den Räumen des Bundesarchivs wurde Ende Oktober ein audiovisuelles politisches
Informationszentrum eröffnet. Ziel ist, das Geschichtsbild auch emotional abzurunden.
An den eigens dafür eingerichteten Arbeitsplätzen können fortan die Beiträge der
Schweizerischen Filmwochenschau von 1940 bis 1975 und der Tagesschau des
Schweizer Fernsehens von 1957 bis 1989 visioniert werden. Die entsprechenden, zum
Teil vom Verfall bedrohten Bestände wurden in den letzten Jahren archivarisch
aufgearbeitet, auf neue Träger kopiert und in Datenbanken erschlossen. Das Projekt
wurde als Bestandteil des Jubiläumsprogramms des Bundesstaates lanciert und
gemeinsam von Eidgenossenschaft und SRG finanziert. 47

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.10.1998
MARIANNE BENTELI

Die Cinémathèque suisse scheint die finanziellen Turbulenzen hinter sich lassen zu
können. Nachdem sie in den letzten Jahren die Subventionen von Bund, Kanton Waadt
und Stadt Lausanne vor allem darauf verwenden musste, die Hypothekarzinsen für das
neue Lagergebäude in Penthaz (VD) zu bezahlen, worunter die eigentlichen
Konservierungsarbeiten litten, erklärte sich der Bund bereit, die Liegenschaft zum Preis
von CHF 6 Mio. zu kaufen und der Stiftung weiter zur Verfügung zu stellen. Damit ist die
Sanierung dieses Filmarchivs, das als eines der wichtigsten in Europa gilt, auf gutem
Weg. 48

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.12.1998
MARIANNE BENTELI

Auf der Basis eines neuen Bundesgesetzes und eines Finanzierungsbeschlusses
beantragte der Bundesrat dem Parlament einen Zahlungsrahmen von CHF 7,5 Mio. für
die Ausrichtung einer jährlichen Finanzhilfe von höchstens CHF 1,5 Mio. während fünf
Jahren an das seit Jahren in finanziellen Nöten steckende Verkehrshaus der Schweiz in
Luzern. Die Zahlung ist allerdings an die Bedingung geknüpft, dass sich auch Kanton
und Stadt Luzern angemessen an der Sanierung beteiligen. Die Finanzhilfen der
öffentlichen Hand sollen für die Erhaltung der Sammlung  deren Pflege,
wissenschaftlicher Bearbeitung, Erschliessung und Ausbau – zweckgebunden sein, also
für das eigentliche Kerngeschäft sowie die dafür notwendigen Investitionen. Der
Ständerat beschloss, auf ein eigenständiges Bundesgesetz zu verzichten, da sonst der
Eindruck erweckt werden könnte, dass damit ein dauernder Subventionstatbestand
geschaffen wird, und die Finanzhilfe in einem auf fünf Jahre befristeten,
allgemeinverbindlichen Bundesbeschluss zu regeln. Der Nationalrat übernahm
oppositionslos das Konzept der kleinen Kammer. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI
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Für das neue Archivierungsgesetz des Bundes siehe oben, Teil I, 1c (Verwaltung).DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1998
MARIANNE BENTELI

Nachdem im Sommer 2015 bereits ein Kreditantrag zur Digitalisierung von Filmen vom
Bund abgelehnt worden war, reichte Nationalrat Olivier Feller (fdp, VD) im Winter 2015
eine Motion ein, welche die Finanzierung der Infrastruktur der Cinémathèque suisse
absichern sollte. Er forderte, dass das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) den
Finanzierungskredit explizit in seine Immobilienbotschaft 2016 aufnehmen solle. Das
Parlament habe zwar 2008 im Rahmen der zivilen Baubotschaft einem Kredit in der
Höhe von CHF 49,5 Mio. zugestimmt, dieser beinhalte aber nicht den Bau der nötigen
Infrastruktur. Auch der 2014 vom BBL und vom BAK gestellte Antrag, den Kredit in die
Baubotschaft 2015 aufzunehmen, wurde vom Bundesrat nicht aufgegriffen. Dieses
Zögern habe einen grossen Einfluss auf den Arbeitsauftrag der Cinémathèque, da sie
dadurch den Anspruch der korrekten Archivierung nicht mehr erfüllen könne.
Der Bundesrat verkündete in seiner Stellungnahme, dass die Eintragung des Kredits
auch für die Baubotschaft 2016 nicht vonnöten sei, da ein im Herbst 2015 in Auftrag
gegebenes externes Audit aufgezeigt habe, dass sich die baulichen Investitionen durch
Restmittel des Verpflichtungskredites abdecken liessen und somit das Anliegen der
Motion bereits erfüllt sei. Auf Antrag des Bundesrates wurde die Motion in der
Frühjahrssession vom Nationalrat abgelehnt. Im gleichen Zeitraum wurde eine
gleichlautende Motion (15.4103) von Géraldine Savary (sp, VD) im Ständerat eingereicht,
in der Frühjahrssession 2016 jedoch wieder zurückgezogen. 50

MOTION
DATUM: 18.03.2016
MELIKE GÖKCE

Mit der Überweisung eines Postulats Janiak (sp, BL) in der Sommersession 2018 wurde
der Bundesrat beauftragt, die Umsetzung des Bundesgesetzes über die Archivierung
(BGA) mittels eines Berichtes zu evaluieren, dessen neue Herausforderungen zu
identifizieren und entsprechende Empfehlungen für dessen Weiterentwicklung und
Praxisanwendung abzugeben. Seit der Verabschiedung des aktuellen BGA im Jahre 1998
haben sich im Bereich der Digitalisierung, der Verwaltungspraxis und auch im
rechtlichen Umfeld rasante Entwicklungen eingestellt und unterschiedliche
Vollzugspraktiken etabliert. Besonders in diesen Bereichen gelte es folglich auch Fragen
von grossem Interesse zu klären. So möchte der Postulant beispielsweise wissen, wie
sich die Digitalisierung auf die Aktenführung auswirke und wie die Archivierung nach
der Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung (Gever) sichergestellt bzw.
welcher Behörde in welchem Umfang die entsprechende Kompetenz zur Sicherstellung
zugewiesen werde. Auch stellte er die Frage, wer im konkreten Fall sicherstellen könne,
dass dem BGA unterstellte Bundesorgane die Unterlagen nicht horteten und auch nicht
ohne Zustimmung des Bundesarchivs vernichteten. Ebenfalls von grossem Interesse
seien die Fragen nach der einheitlichen Umsetzung und Missbrauchsverhinderung
bezüglich der ordentlichen Schutzfrist von aktuell 30 Jahren und nach Lösungen, um
Zielkonflikte mit dem Persönlichkeitsschutz nicht zulasten der Forschungsfreiheit
aufzulösen. Weitere Punkte bezogen sich auf den Umgang mit dem Archivgut und
dessen Handhabung bezüglich der unterschiedlichen Freigabemöglichkeiten durch die
verschiedenen Bundesorgane sowie auf die Einhaltung der Trennung der Einsichtnahme
in Archivgut von dem Öffentlichkeitsgesetz. Der Bundesrat pflichtete dem Postulanten
in seiner Stellungnahme gänzlich bei und erachtete es, gerade aufgrund der langen
Zeitspanne seit des Inkrafttretens des BGA, ebenfalls als sinnvoll, eine Evaluation des
Vollzugs vorzunehmen, weshalb er die Annahme des Postulats beantragte. Im Ständerat
wurde der Vorstoss sodann diskussionslos angenommen. In seinen einführenden
Erläuterungen versäumte es Claude Janiak denn auch nicht, auf den Auslöser dieses
Postulats zu verweisen: Die Behandlung des Berichtes Cornu zur P-26 in der GPDel und
die in diesem Zusammenhang verschwundenen Akten mit den entsprechenden Beilagen
zum Bericht – wobei er betonte, dass die GPDel im Rahmen dieses Postulats nicht an
der Aufarbeitung der Geheimarmee sei. 51

POSTULAT
DATUM: 13.06.2018
MELIKE GÖKCE

Im Februar 2018 hatte Claude Janiak (sp, BL) in einem Postulat gefordert, dass die
Umsetzung des Bundesgesetzes über die Archivierung (BGA), welches im Jahr 1998
verabschiedet worden war, evaluiert und das weitere Vorgehen dargelegt werden soll. In
Erfüllung des Postulats veröffentlichte der Bundesrat im September 2021 seinen
Bericht zur Umsetzung des Archivierungsgesetzes, der auf Auswertungen des
Forschungsbüros «Büro Vatter» beruhte. Der Bericht zog grundsätzlich ein positives
Fazit zu den im BGA festgelegten Archivierungsabläufen, diese hätten sich bewährt.

POSTULAT
DATUM: 01.09.2021
SARAH KUHN
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Nichtsdestotrotz eröffneten die Auswertungen insgesamt neun Handlungsfelder,
aufgrund derer der Bundesrat verschiedene Massnahmen definierte.
Die konsequente Umsetzung der Ordnungssysteme sowie der neuen digitalen
Informationsverwaltung soll durch sogenannte «GEVER-Systeme» sichergestellt
werden, forderte der Bundesrat. Zudem soll ein «Aufräumprojekt» gestartet werden,
wodurch liegengebliebene Unterlagen in diversen Archivierungsstellen doch noch ihren
Weg ins Archiv finden sollen. Da die Weisungs- und Aufsichtskompetenzen des
Bundesarchivs nicht genügten, um die gesetzlichen Standards durchsetzen zu können,
soll entschieden werden, ob die Eigenverantwortung der archivierenden Stellen oder
die Durchsetzungsmacht des Bundesarchives gestärkt werden soll. Weiter soll
untersucht werden, ob es neue Arten der Archivierung gibt, die der rasant
fortschreitenden Digitalisierung auch in Zukunft gerecht werden können. Um diese
Probleme anzugehen, wurde das Bundesarchiv beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
betreffenden Stakeholdern Lösungen auszuarbeiten und umzusetzen.
Die weiteren Probleme, welche der Bericht aufzuzeigen vermochte, benötigten gemäss
Bundesrat eine Revision des BGA, weshalb das EDI damit beauftragt wurde, bis Ende
2021 ein Aussprachepapier zu allfälligen Gesetzesänderungen zu erarbeiten. Darunter
fiel etwa die Frage, ob die Einführung einer Kontrollinstanz, welche die Rechtmässigkeit
einer Verlängerung von Schutzfristen gewisser Dokumente überwacht, nötig ist. Zudem
sollen die Einspruchsmöglichkeiten bei der Verwehrung des Zugangs zu gewissen
Dokumenten überarbeitet werden, da diese sehr komplex und mit hohen Kostenfolgen
verbunden sind. Zuletzt gibt es seit der Einführung des Öffentlichkeitsgesetzes (BGÖ)
nebst dem BGA ein zweites Regelwerk, was teilweise zu Widersprüchen in der
gesetzlichen Grundlage führt, die es zu beheben gelte. Ausserdem sei zu diesem
Zeitpunkt nicht gewährleistet, dass alle Stellen, welche dem BGA unterstellt seien, auch
dementsprechend archivieren würden. Schliesslich bestünde eine Kluft zwischen dem
Soll- und Ist-Zustand bei selbstständig Archivierenden. Hier sei zu klären, ob eine
Vereinheitlichung aller archivierenden Stellen unter dem RVOG sinnvoll wäre. 52

Passend zum 50-jährigen Jahrestag des Frauenstimmrechts meldeten diverse Berner
Medien anfangs 2021, dass das Gosteli-Archiv, welches die Geschichte der Schweizer
Frauenbewegung aufbewahrt, gerettet sei. So werde die Stiftung neu als
Forschungseinrichtung von nationaler Bedeutung eingestuft, wie die Berner Zeitung
berichtete. Silvia Bühler, Leiterin des Archivs, bestätigte gegenüber der NZZ, dass die
Stiftung in den nächsten vier Jahren insgesamt CHF 2.2 Mio. vom Bund erhalten werde.
Gegründet wurde das Archiv 1982 von Marthe Gosteli, welche durch ihren Kampf für das
Frauenstimmrecht berühmt geworden war. Gemäss NZZ habe die Bernerin das Archiv in
ihrem Elternhaus in Worblaufen geschaffen, wo sie alles rund um die Frauenbewegung
gesammelt und archiviert und mit eigenen Mitteln finanziert hatte. Das rund 1'000
Laufmeter lange Archiv sei gemäss Bühler im Jahr 2019 von insgesamt 150 Personen an
230 Tagen benutzt worden. Nach dem Tod von Marthe Gosteli 2017 geriet das Archiv
jedoch in finanzielle Schieflage, woraufhin der Nationalrat im Sommer 2020 eine
Motion für eine Rettung durch Bundesgelder guthiess. Im darauffolgenden Sommer
2021 lehnte der Ständerat die Motion jedoch ab, da dem Gosteli-Archiv bereits in der
Botschaft über die Bildung, Forschung und Innovation 2021-2024 finanzielle
Unterstützung zugesprochen worden war. Auch die Bevölkerung setzte sich mit einer
Petition für den Erhalt des Archivs ein, die Stiftung selbst war gemäss Medien bereits
2019 mit einem Gesuch um Unterstützungsgelder beim Bund aktiv geworden.
Im September 2021 hatte dann auch der Berner Grosse Rat mit 141 zu 6 Stimmen (bei 7
Enthaltungen) eine überparteiliche Finanzmotion der Berner Finanzkommission
gutgeheissen, welche eine Erhöhung der Unterstützungsgelder für das Archiv von bisher
CHF 100'000 auf CHF 450'000 pro Jahr beinhaltet hatte. Gemäss der Berner
Finanzkommission solle das Archiv in Zukunft zu 50 Prozent vom Bund, zu 40 Prozent
vom Kanton Bern und zu 10 Prozent durch eigene Mittel finanziert werden. Die
Kantonsregierung hatte sich wegen der finanziellen Lage des Kantons Bern und der
fehlenden gesetzlichen Grundlage gegen eine solche Unterstützung ausgesprochen, wie
Christoph Auer, Staatsschreiber der Berner Regierung, gemäss der Berner Zeitung im
Grossen Rat hatte verlauten lassen. 53
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Mit dem Bericht zur Umsetzung des Archivierungsgesetzes erachtete der Bundesrat
das Postulat Janiak (sp, BL) als erfüllt. Dementsprechend wurde das Geschäft vom
Ständerat in der Sommersession 2022 abgeschrieben. 54

POSTULAT
DATUM: 09.06.2022
SARAH KUHN

Film

In Penthaz fand im März 2011 die Grundsteinlegung für das neue Schweizerische
Filmarchiv statt. Ab 2015 werden die Archivbestände der Cinémathèque Lausanne dort
zu einem Forschungs- und Archivierungszentrum zusammengeführt. 55

ANDERES
DATUM: 29.03.2011
SUZANNE SCHÄR

Im August 2015 verweigerte der Bund einen weiteren Kredit in der Höhe von CHF 6 Mio.
zuhanden der Cinémathèque Suisse zwecks Digitalisierung von Filmen. Als Gründe
dafür wurden mangelndes Projektcontrolling und das Fehlen einer ausgereiften
Digitalisierungs- und Archivierungsstrategie angegeben – Mängel, die ebenfalls in einem
2014 veröffentlichten Bericht der EFK festgestellt worden waren und Grundlage für
diesen Entscheid boten. Beim Stiftungsrat der Cinémathèque gab man sich
konsterniert. Seit dem Prüfungsbericht sei die Situation bereits verbessert worden.
Diesen Umstand bestätigte auch BAK-Direktorin Isabelle Chassot. Trotzdem wolle sich
der Bund 2016 aus dem Stiftungsrat zurückziehen und in Zukunft die Vergabe der
Gelder von jährlich CHF 7,5 Mio. an einen Leistungsvertrag binden. 2009 und 2011 hatte
die Cinémathèque zusätzlich zu den regulären Bundesmitteln bereits zwei
Spezialkredite in der Höhe von insgesamt CHF 19,2 Mio. erhalten. 56
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